
 

 

E I N W O H N E R G E M E I N D E  B Ü E T I G E N  

Problematik Hundekot   
Hundehaltung im öffentlichen Raum 
 
Hundekot auf Trottoirs, auf Hausplätzen, auf dem Terrain  
der Schulanlage, im Wald oder auf den Feldern;  
unbeaufsichtigte Hunde im öffentlichen Raum.  
Die Meldungen von aufgebrachten Einwohnerinnen und Einwohner haben in letzter 
Zeit wieder zugenommen.   
 
Der Hundekot ist nicht nur eklig, sondern kann auch gesundheitsschädigend sein. Des-
halb appellieren wir an alle Hundehalterinnen und Hundehalter, ihrer Pflicht nachzukom-
men, den Hundekot konsequent einzusammeln und korrekt im nächsten Robidog zu ent-
sorgen.  
 

 Artikel 10 Hundegesetz: Wer einen Hund ausführt, hat dessen Kot zu beseitigen. 

 
Die Gemeinde Büetigen hat an verschiedenen Standorten Robidogbehälter aufgestellt.  
Diese Behälter wurden kürzlich mit einem Reserve-Sackspender nachgerüstet. Weiter 
können auf der Gemeindeverwaltung auch gratis Robidogsackrollen bezogen werden.  
 
Hundehaltung 

 
Ein aktuelles Thema ist auch der sichere und verantwortungsbewusste Umgang mit 
Hunden. Das gilt im Kanton Bern und natürlich auch in unserer Gemeinde: 
 

Aufsicht und Kontrolle 
Hunde dürfen im öffentlichen Raum nicht unbeaufsichtigt sein. Hundehaltende müssen 
ihren Hund in jeder Situation wirksam unter Kontrolle halten. 
 

Haftpflicht 
Wer einen Hund hält, muss für sich eine Haftpflichtversicherung abschliessen. Diese 
deckt die Risiken der Hundehaltung mit einer Mindestdeckungssumme von drei Mio. 
Franken.  
 

Leine und Maulkorb 
Hunde müssen an die Leine: auf Schulanlagen, öffentlichen Spiel- und Sportplätzen, in 
öffentlichen Verkehrsmitteln, an Bahnhöfen und Haltestellen sowie auf Weiden mit Nutz-
tieren, im Naturschutzgebiet oder an von Gemeinden bezeichneten Orten. Hunde müs-
sen einen Maulkorb tragen, wenn es angeordnet worden ist oder sie bissig sind. 
 

Ausführen im Rudel 
Mehr als drei Hunde, die älter sind als vier Monate, dürfen nicht von einer Person gleich-
zeitig ausgeführt werden. Ausnahmen finden Sie unter www.be.ch/hund. 
 

Schutz von Landschaft und Umwelt 
Wer einen Hund ausführt, muss den Hundekot beseitigen. Uneinsichtige können mit einer 
Ordnungsbusse belegt werden. 
 
Danke, dass Sie mithelfen, das Zusammenleben von Mensch und Hund konfliktfrei zu ge-
stalten.      
  
Gemeinderat Büetigen        

http://www.be.ch/hund

